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Die Ehe
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Anzeige

Die Ehe, das große Ziel. Die gro-
ße Liebe, die große Freude und 
manchmal auch die große Trau-
er. Seit über 26 Jahren schei-
de ich Ehen. Gerade aufgrund 
dessen an dieser Stelle kein 
trockener Rechtstipp, sondern 
ein historischer Rechtsblick mit 
Augenzwinkern auf diese wun-
derbare Institution.

Was ist die Ehe? In § 1353 Abs. 1 
BGB steht geschrieben:
Die Ehe wird von zwei Personen 
verschiedenen oder gleichen 
Geschlechts auf Lebenszeit ge-
schlossen. Die Ehegatten sind 
einander zur ehelichen Lebens-
gemeinschaft verpflichtet; sie 
tragen füreinander Verantwor-
tung.

Die eheliche Lebensge-
meinschaft umfasst die gesam-
ten persönlichen und vermö-
gensrechtlichen Verhältnisse 
der Ehegatten zueinander, sie 

ist eine Partnerschaft gleichen 
Rechts und gleicher Pflichten 
mit besonderen Anforderungen 
auf gegenseitige Rücksichtnah-
me und Selbstdisziplin auf Mit-
sprache und Mitentscheidung.

Die Rücksichtnahme fürein-
ander ist ein weites Feld. So stell-
te der BGH (NJW 1971, 704) fest, 
dass „erhebliche Charakterun-
terschiede, die Enttäuschung 
eines Ehegatten über die We-
sensart des anderen, über sein 
Zurückbleiben hinter den eige-
nen Erwartungen nicht zu einer 
Abkehr von ihm berechtigen“.

Ein Ehegatte muss aber 
nicht nur rücksichtsvoll sein und 
alles hinnehmen, es wird auch 
gefordert, ein bisschen auf den 
Partner einzugehen, ihn viel-
leicht sogar zu seinem Glück zu 
zwingen. Dies kann unter Um-
ständen dazu führen, dass man 
diesen auch anders als durch 
innere „Abkehr“ loswerden kann. 
So kann verlangt werden, dass 
der Ehegatte denjenigen „Auf-
enthalt, der zur Zeit für seine 

Gesundheit allein zuträglich ist, 
nämlich den Aufenthalt in einer 
geschlossenen Anstalt, wäh-
le“ (RG, Urteil vom 14.04.1902). 
Überhaupt wird die eigene 
Persönlichkeitsgestaltung be-
stimmten, eher gelegentlich ein-
schneidenden Anforderungen 
unterworfen. So ist das Verlan-
gen des Partners legitim, den 
„übermäßigen Alkoholgenuss 
einzuschränken, sich der Beläs-
tigungen seiner Familienange-
hörigen zu enthalten und eine 
Beratungsstelle aufzusuchen“ 
(OLG Frankfurt/ M., FamRZ 
1982, 484). 

Eine wesentlich interes-
sierende Frage ist auch der 
Umstand, dass die Ehe eine 
Geschlechtsgemeinschaft ist. 
Ein Ehegatte „genügt seinen 
ehelichen Pflichten nicht schon 
dadurch, dass er die Beiwoh-
nung teilnahmslos geschehen 
lässt. Wenn es ihm in Folge 
seiner Veranlagung oder aus 
anderen Gründen, zu denen 
die Unwissenheit der Eheleute 

gehören kann, versagt bleibt, im 
ehelichen Verkehr Befriedigung 
zu finden, so fordert die Ehe 
von ihm doch eine Gewährung 
in ehelicher Zuneigung und Op-
ferbereitschaft und verbietet es, 
Gleichgültigkeit und Widerwillen 
zu Schau zu tragen“ (BGH, Urteil 
vom 02.11.1966).

Des Weiteren dient die Ehe 
nicht nur dem Vergnügen, sie hat 
einen gewissen Sinn, einen tiefe-
ren Zweck. So war es schon im 
alten Rom: Der Zensor verlangte 
vom Bürger einen Eid, dass er 
die Frau zum Erwerb von Kin-
dern geheiratet habe (Kaser, Rö-
misches Recht, Bd I, Seite 73).

Auch im „Allgemeinen Land-
recht der Preußischen Staaten“ 
war unter § 1 des „Zweythen 
Theils, Erster Titel“ von der Ehe 
zu lesen: „Der Hauptzweck der 
Ehe ist die Erzeugung und Erzie-
hung der Kinder“.

Zu Zeiten des real existie-
renden Sozialismus war in § 9 
II. 1 des Familiengesetzbuches 
der DDR zu lesen: „Die eheliche 

Gemeinschaft erfährt ihre volle 
Entfaltung und findet ihre Erfül-
lung durch die Geburt und die 
Erziehung der Kinder.“

Abschließend noch ein Hin-
weis die Hochzeitsreise betref-
fend. Ein frisch verheiratetes 
Paar versuchte, seine Urlaubs-
kasse nachträglich dadurch auf-
zubessern, indem es versuchte, 
den „unharmonischen Intimver-
kehr“ als Reisemangel einzu-
klagen, da statt dem gebuchten 
Doppelbett sich nur zwei Einzel-
betten im Hotelzimmer befan-
den. Die Klage wurde durch das 
Amtsgericht Mönchengladbach 
abgewiesen. 

Dem „Gericht waren mehre-
re allgemein bekannte und übli-
che Variationen der Ausführung 
des Beischlafs bekannt, die auf 
einem einzelnen Bett ausgeübt 
werden können und zwar durch-
aus zur Zufriedenheit aller Betei-
ligten“. Mit ein wenig Geschick 
hätte man auch ein Doppelbett 
herstellen können, der „Kläger 
hätte sich beispielsweise seines 

Hosengürtels bedienen können, 
denn dieser wurde in seiner ur-
sprünglichen Funktion in dem 
Augenblick sicher nicht benö-
tigt“.
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